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VEREINBARUNG  über den Erhalt einer TANKKARTE 
 
 
 
 

zwischen   SWE Südwestenergie GmbH  
Klumpensee 14 * 75177 Pforzheim 
Steuer Nr. 41414/34524 

 
- SWE -              

 
 
 
und Anrede*:       Herr   Frau    
 

 
Nachname*:  __________________________________________ 
(bitte in Druckbuchstaben)  
 
Vorname*:   __________________________________________ 
(bitte in Druckbuchstaben) 
 
Geburtsdatum*:  __________________________________________ 
 
Straße/Nr*:   __________________________________________ 
 
PLZ/Ort*:   __________________________________________ 
 
Telefon-Nr*:   __________________________________________ 
 
E-Mail*:   __________________________________________ 
(sofern vorhanden) 

  
KD-Nr:   ___________________ 
(sofern bereits bekannt) 
 
 

- Partner -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rücksendung:  
per Post bitte an unten stehende Adresse;  
per E-Mail an: tankstelle@suedwestenergie.de 
oder per Fax an: 07231 15 40 92 15 
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1. Legitimation 
 

Damit wir Ihren Tankkartenantrag schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen eine Tankkarte aus-
händigen können, benötigen wir von Ihnen einen Nachweis / eine Legitimation.  
Bitte füllen Sie den Tankkartenantrag vollständig aus und senden Sie uns folgende Dokumente 
mit diesem Antrag zusammen zurück! Bitte senden Sie uns die Nachweisdokumente nicht 
einzeln oder in gesonderter Post zu!  

 
Erforderliche Nachweisdokumente: 

 
Kopie gültiger Personalausweis     

 
   
2. SWE überlässt Partner bis auf Widerruf zum bargeldlosen Tanken von Kraftstoffen an unseren 
Tankstellen folgende Tankkarten:  
(Pro ausgegebener Karte wird eine einmalige Gebühr von 5,- � erhoben!) 
 

Karten-Nr. KFZ Geheimcode 
   
   
   
   
   

 
3. Partner erkennt die Bedingungen für die Ausgabe von SWE-Tankkarten und für den Bezug von 
Kraftstoffen sowie die Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Leistungsbedingungen (AGB) in 
jeweils neuester Fassung an. 
 

4. SWE verpflichtet sich, einwandfreie Markenkraftstoffe zu liefern. 
 

5. Bankverbindung /Einzugsermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften / 
Auskunftsermächtigung: 

  
Hiermit ermächtige/n ich/wir die SWE widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Rech-
nungsbeträge, die mittels SWE-Tankkarte bezogen wurden, bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes/unseres Kontos: 
 
Konto-Nummer*:  ___________________ Bankleitzahl*: ___________________ 
 
Kreditinstitut und Sitz*: ___________________ Kto.-Inhaber* ___________________ 
 
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur  
Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Ferner ermächtige/n ich/wir meine/unsere kontoführende Bank widerruflich der SWE Südwest-
energie GmbH allgemein gehaltene, bankübliche Auskünfte zu erteilen, die im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme der SWE Tankkarte und den damit verbundenden Services erforder-
lich sind! 
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6. Schufa-Klausel*: 
 
Partner willigt ein, dass SWE der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) 
Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung seiner bei SWE Südwestenergie 
GmbH geschlossenen Verträge übermittelt und Auskünfte über Partner von der Schufa erhält. 
 
Unabhängig davon wird SWE auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach Kündigung, 
Kartenmissbrauch) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzes nur erfolgen, soweit dies nach Abwä-
gung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 

 
Die SCHUFA speichert die Daten, um ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Kreditkartenunternehmen, Leasinggesellschaften, Ein-
zelhandelsunternehmen einschließlich des Versandhandels und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld oder Warenkredite 
an Konsumenten geben bzw. Telekommunikationsdienste anbieten, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kun-
den geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und der SCHUFA vertraglich angeschlossen 
sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden. Die SCHUFA stellt die Daten ihren Vertrags-
partnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die SCHUFA 
übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe des Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten. 
Die SCHUFA erstellt auf Basis der übermittelten Daten für Dritte sogenannte Scores. Eine in einem Score zusammengefasste Pro-
gnose beschreibt immer nur ein allgemeines Risiko für Kreditverträge mit vergleichbaren Merkmalen. Sie stellt keine Bewertung der 
Bonität eines konkreten Kunden dar. Für die Berechnung von Scores (Wahrscheinlichkeitswerten) werden auch Anschriftendaten 
genutzt. 

 
Auskunft über die Partner betreffenden gespeicherten Daten erhält Partner bei der SCHUFA-
Holding AG; Verbraucherservice, Postfach 56 40; 30056 Hannover 
 

____________________  __________________________ 
Datum:    Unterschrift Partner 

 
7. Monatsrechnung 

 
 Ich bitte um Zusendung einer Monatsrechnung per Post gegen eine Gebühr von 5,00 � 

monatlich. 
 

 Ich bitte um kostenfreie Zusendung der Monatsrechnung per E-Mail an: 
 

E-Mail:____________________________ 
 
 

Rechnungsanschrift  falls abweichend von umseitig genannter Adresse des Antragstellers: 
 

 

Nachname:  _____________________________________________ 
(bitte in Druckbuchstaben)  
 
Vorname:   _____________________________________________ 
(bitte in Druckbuchstaben) 
 
Straße/Nr:   _____________________________________________ 
 
PLZ/Ort:   _____________________________________________ 

 
E-Mail:   _____________________________________________ 

 
Telefon-Nr:   _____________________________________________ 
 

 
____________________  ___________________________ 
Datum:    Unterschrift Partner 



 

*Pflichtangaben         20111220_SWE_TKA_PRIV 
 

Besondere Geschäftsbedingungen 
 
 
für die Ausgabe von SWE-Tankkarten und den Bezug von Marken-Kraftstoffen 
 
1. Die Ausgabe der SWE Tankkarte erfolgt leihweise. Bei Ausgabe wird einmalig eine Gebühr von 5,00 Euro erho-
ben.  

 
2. Ein Verlust der SWE-Tankkarte muss SWE sofort gemeldet werden. Für die Ausgabe einer Ersatzkarte wird eine 
Gebühr von  5,00 � erhoben. 

 
3. Partner verpflichtet sich, die SWE-Tankkarte mit aller Sorgfalt aufzubewahren. Für Schaden aus Verlust, un-
sachgemäßer Handhabung oder missbräuchlicher Verwendung der Karte, trägt Partner die volle Verantwortung. 

 
4. Partner sorgt dafür, dass beim Tankvorgang keine Beschädigungen der Tankanlage vorkommen und dass ins-
besondere das Verschütten von Kraftstoffen vermieden wird. Für Schäden, welche an der Tankanlage oder an 
den dazugehörenden Apparaten durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von Partner, dessen Beauftrag-
ten oder Angehörigen entstehen, haftet derselbe in vollem Umfang. Partner hat Kenntnis davon, dass das Rau-
chen auf dem Tankstellenareal grundsätzlich verboten ist.  

 
5. Die SWE-Tankkarte enthält eine eingedruckte Identifikationsnummer. Zusätzlich muss Partner eine persönliche 
Geheimzahl am Tankautomaten eingeben. Für einen Kraftstoffbezug sind die beiden aufeinander abgestimmten 
Zahlen notwendig. Die Geheimzahl muss geheim gehalten werden. Sie darf insbesondere nicht auf der SWE-
Tankkarte notiert werden oder zusammen mit der Karte aufbewahrt werden. Partner trägt alle Folgen der 
Nichteinhaltung dieser Bedingungen. Partner anerkennt vorbehaltlos die unter seiner Identifikationsnummer re-
gistrierten Bezüge und die daraus entstehenden Belastungen. 

 
6. Je nach Tankautomat kann nach jedem Tankvorgang eine Quittung am Tankautomat gedruckt werden. Für 
Tankungen an solchen Stationen wird eine Rechnung nur auf Wunsch und gegen eine monatliche Gebühr von 
5,00 � per Post zugesandt. Für beleglose Stationen, wie auch gewerbliche Kunden entfällt diese Gebühr. 

 
7. Maßgebend für die Abrechnung sind die von SWE festgesetzten Tankstellenpreise. 

 
8. Der Kaufpreis für die Kraftstoffe ist sofort fällig. Er wird nach freier Wahl von SWE abgerechnet und die Bank-
lastschrift vorgenommen. 
 

9. SWE ist berechtigt eine Kaution in Höhe von 50 % des geschätzten Monatsumsatzes zu verlangen. SWE kann 
die Kaution nach eigenem Ermessen jederzeit per Lastschrift einziehen. 

 
10. Für den Fall, dass SWE der Rechnungsbetrag auf dem Bankkonto nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 
steht, ist SWE berechtigt, ohne weitere Mitteilung die SWE-Tankkarte zu sperren oder/und einzuziehen. 

 
11. Partner wird SWE unverzüglich vom Wechsel der Wohn- und Geschäftsadresse und von etwaigen Veränderun-
gen der Bankverbindung benachrichtigen. 

 
12. Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Abrechnungszeitraumes von beiden 
Seiten gekündigt werden. 

 
13. Die zwischen Partner und SWE getroffene Vereinbarung beruht auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Evtl. 
Meinungsverschiedenheiten werden in gütlichem Einvernehmen geklärt. Ist der Kunde Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen Sondervermögens, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Pforzheim. 

 
14. Die Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Leistungsbedingungen werden übergeben und sind Bestandteil die-
ser Vereinbarung. 

 
 
SWE Südwestenergie GmbH 
Klumpensee 14 
75177 Pforzheim            Stand 06/10 
 


